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Verkaufsoffene Sonntage im Saarland 
 

 

Im Saarland dürfen die Geschäfte an jährlich höchstens vier Sonn- und Feier-
tagen für fünf Stunden, außerhalb der Hauptgottesdienste und längstens bis 
18 Uhr geöffnet sein. Dies regelt das Saarländische Ladenöffnungsgesetz. Ein 
besonderer Anlass muss nicht vorliegen. Die Tage legen die Verkaufsstellenin-
haber fest. Die Öffnung muss 14 Tage vorher bei der zuständigen Ortspolizei-
behörde angezeigt werden. 
 

Ausgenommen von der Sonn- und Feiertagsöffnung sind der 1. Januar, der 1. 
Mai, der Oster- und Pfingstsonntag, der Volkstrauertag, der Totensonntag, der 
Karfreitag sowie die Sonn- und Feiertage im Dezember. Eine Ausnahme bildet 
jedoch der 1. Advent: Fällt dieser in den Dezember, darf an diesem Sonntag ge-
öffnet werden. 
 

Weitere Informationen zu den Ladenöffnungszeiten finden Sie in unserem In-
foblatt G06 „Ladenöffnungszeiten im Saarland“, unter der Kennzahl 127. 
 

 

 

 

 

 

 

Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer IHK – nur erste Hinweise geben und erhebt da-
her keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt 
wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
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